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Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Rhede, die durch Rechtsvorschrift 
vorgeschrieben sind, werden im „Amtsblatt der Stadt Rhede“ vollzogen. Das Amtsblatt 
erscheint bei Bedarf. Auf sein Erscheinen soll jeweils in der Tageszeitung Bocholter-Borkener 
Volksblatt hingewiesen werden (§ 16 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Rhede). 
• Das Amtsblatt liegt am Eingang des Rathauses (Eingang Rathausplatz) zur kostenlosen 

Mitnahme aus. Einzellieferung oder Dauerbezug erfolgen kostenlos durch die 
Stadtverwaltung Rhede - Ratsbüro -, Rathausplatz 9, 46414 Rhede, Tel. 02872/930-0, E-
Mail: info@rhede.de 

• Im Internet steht das Amtsblatt unter www.rhede.de/Amtsblatt zur Verfügung. Dort besteht 
auch die Möglichkeit, den kostenlosen E-Mail-Newsletter zu bestellen, mit dem der 
Abonnent auf neu erschienene Amtsblätter automatisch hingewiesen wird. 
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Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung 
 
Herrn Ahmed Salah, Deichstr. 2, Z. 6, 46414 Rhede, 
 
ist ein Bescheid vom 06.06.2023 zuzustellen. Der Aufenthalt des Betroffenen 
ist allgemein unbekannt. Deshalb wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 
 
Der Bescheid kann auf meiner Dienststelle Rathausplatz 9, 46414 Rhede, 
Zimmer 140 (EG) eingesehen und von dem Betroffenen in Empfang 
genommen werden. Er gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser 
Veröffentlichung zwei Wochen verstrichen sind. 
 
Rechtsgrundlage: 
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94) 
in der zurzeit geltenden Fassung. Durch diese öffentliche Zustellung können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
Sofern der Bescheid eine Ladung zu dem Termin enthält, kann dessen 
Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben. 
 
Rhede, 06.06.2023 Stadt Rhede 
 Der Bürgermeister 
 Im Auftrag 
 gez. Schroer 
 
 
 

Tagesordnung der Sitzung des Rates am 21. Juni 2023 
 
Am Mittwoch, dem 21. Juni 2023, 18:00 Uhr, findet im Rats- u. 
Kultursaal des Rathauses im 1. OG eine Sitzung des Rates der Stadt 
Rhede statt.  
 
Zum Besuch des öffentlichen Teiles der Sitzung lade ich hiermit ein. 
 
TAGESORDNUNG 
 

A) ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 

Punkt 1: Integriertes Mobilitätskonzept Rhede 2035 
 

Punkt 2: 64. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Rhede 
(Bereich zwischen Terwegenkamp, Johann-Strauß-Straße, 
Albert-Einstein-Straße und Mühlenweg)  
- Aufstellung und öffentliche Auslegung 



Ausgabe 6/2023 Amtsblatt der Stadt Rhede 14.06.2023 
 

 

Punkt 3: Aufstellung des Bebauungsplanes "Rhede G 29"  
(Bereich zwischen Terwegenkamp, Johann-Strauß-Straße, 
Albert-Einstein-Straße und Mühlenweg)  
- Aufstellung und öffentliche Auslegung 
 

Punkt 4: Neuaufstellung eines Teilbereichs des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes "Rhede BS 18" (Bereich eines Hotels an  
der Ecke Dännendiek / Krommerter Weg) im beschleunigten 
Verfahren gem. § 13a BauGB  
- Aufstellung und öffentliche Auslegung 
 

Punkt 5: Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes  
"Rhede G 27" (Bereich eines Gewerbebetriebes am 
Renzelhook in Rhede-Krommert)  
- Aufstellung und öffentliche Auslegung 
 

Punkt 6: Grundsatzbeschluss zur Sperrung der Straße "Markt" ab der 
Einmündung Kirchstraße bis zur Hohen Straße (Abzweig 
Gildekamp) für den allgemeinen, motorisierten Durchgangs-
verkehr 
 

Punkt 7: Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung auf den öffentlichen 
Flächen im Bereich Gudulakirche, Markt und Hohe Straße  
- Genehmigung einer außerplanmäßigen Auszahlung 
 

Punkt 8: Änderung der Entgelte für Wärme im Geltungsbereich der  
"Nahwärmesatzung Bebauungsplangebiet Rhede B 8" 
 

Punkt 9: Neufassung des Vertrages zwischen der Katholischen 
Kirchengemeinde St. Gudula Rhede und der Stadt Rhede über 
den Betrieb der Öffentlichen Bücherei St. Gudula;  
Anpassung der Personal- und Sachausgabenfinanzierung für 
den Büchereibetrieb 
 

Punkt 10: Budgetbericht der Verwaltung zu den Allgemeinen 
Finanzierungsmitteln (1. Controllingbericht 2023) 
 

Punkt 11: Änderung in der Gremienbesetzung 
 

Punkt 12: Ersatzwahl eines Ausschussmitgliedes des Wasser- und 
Bodenverbandes "Mengering-Rümping-Honselbach" für die 
Amtszeit bis 31.12.2026 
 

Punkt 13: Fragen von Einwohnerinnen und Einwohnern 
 

Punkt 14: Mitteilungen und Anfragen 
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B) NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG 
 

Punkt 15: Mitteilungen und Anfragen  
 
Rhede, den 09.06.2023 Bernsmann 

Bürgermeister 
 
 
 

Bekanntmachung 
 
Der Bürgermeister der Stadt Rhede lädt als Notvorstand der Jagd- 
genossenschaft Vardingholt I alle Mitglieder zur Generalversammlung der 
Jagdgenossenschaft Vardingholt I  
 

am Mittwoch, den 21. Juni 2023 um 19.30 Uhr 
 
in den kleinen Sitzungssaal (Raum 209) des Rathauses der Stadt Rhede, 
Rathausplatz 9, auf Grundlage der Satzung der Jagdgenossenschaft 
Vardingholt I recht herzlich ein. 
 
Tagesordnung: 

1. Begrüßung der Anwesenden 
2. Feststellung der form- und fristgerechten Einladung gem. 

§ 9 (3) der Satzung 
3. Feststellung der Beschlussfähigkeit gem. § 10 der Satzung  
4. Wahl des Jagdvorstandes und dessen Vertreter/innen  
5. Wahl des Schriftführers, Beisitzer, Kassenführer und des 

Kassenprüfers, sowie deren Vertreter/innen  
 
Zu Mitgliedern gehören gemäß § 7 der Satzung der Jagdgenossenschaft 
Vardingholt I alle Eigentümer der Grundflächen des gemeinschaftlichen 
Jagdbezirks auf denen die Jagd ausgeübt werden darf. 
 
Die Teilnehmer werden gebeten, zur Legitimation ihren Personalausweis 
oder/und im Fall, dass sie als Vertreter/innen gem. § 10 (4) der Satzung 
auftreten, eine schriftliche Vertretungsvollmacht vor Beginn der 
Versammlung dem Jagdvorsteher vorzulegen. 
 
Rhede, den 13.06.2023 Stadt Rhede 
 Der Bürgermeister 
 In Vertretung 
 gez. Schmeing 
 Kämmerer 


